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K L A G E

██████████████████████████████████▋

Kla�gerin / Kla�gers,

g e g e n

Kreis Nördfriesland, Der Landrat, Fachdienst Veterina�rwesen Maas 8, 25813 Husum, 

Beklagte / Beklagter,

wegen:  Anspruch auf Införmatiönserteilung 

vörla�ufiger Streitwert: 5.000 EUR

Es wird unter Anku�ndigung fölgender Antra�ge Klage erhöben:

 Die Beklagte/Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin/dem Kläger
folgende Informationen zugänglich zu machen: 1. Wann haben die beiden

An das 

Schleswig-Hölsteinisches Verwaltungsgericht

Bröckdörff-Rantzau-Straße 13

24837 Schleswig

Briefporto 1,00 €



letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb 

stattgefunden: Gänsehof Kai Petersen Koogstraße 2 25980 Sylt-Ost 2. Kam es 

hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe 

des entsprechenden Kontrollberichts an mich. Abweichend vom 

untenstehenden, vorgefertigten Text bitte ich um eine Antwort per Briefpost.

 Die Beklagte/Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Begründung

I Sachverhalt

Am 9. Oktöber 2021 beantragte die Klagerin/der Klager uber die Plattförm FragDenStaat.de

bei der Kreis Nördfriesland - Fachdienst Veterinarwesen die Zusendung fölgender 

Införmatiönen: 1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen 

Betriebsuberprufungen im fölgenden Betrieb stattgefunden: Gansehöf Kai Petersen 

Köögstraße 2 25980 Sylt-Ost 2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich 

hiermit die Herausgabe des entsprechenden Köntröllberichts an mich. Abweichend vöm 

untenstehenden, vörgefertigten Text bitte ich um eine Antwört per Briefpöst. (Anlage K 1). 

Hierauf reagierte die Beklagte/der Beklagte bis zum heutigen Tage in der Sache nicht. 

II Rechtliche Wurdigung

Der Klage ist stattzugeben, da sie zulassig und begrundet ist.

1.

Die Verpflichtungsklage ist zulassig. Eines Ausgangsbescheids bzw. eines (abgeschlössenen)

Vörverfahrens im Sinne vön § 68 VwGO bedurfte es vörliegend nicht, da uber den Antrag 

auf Införmatiönszugang vöm 9. Oktöber 2021 öhne zureichenden Grund in angemessener 

Frist sachlich nicht entschieden wurde, § 75 S. 1 VwGO. Seit Antragstellung sind mehr als 

drei Mönate vergangen, vgl. § 75 S. 2 VwGO. Ein zureichender Grund fur die 

Nichtbearbeitung des Antrags wurde weder mitgeteilt nöch ist ein sölcher ersichtlich.

2.

Die Klage ist auch begrundet.



Es besteht ein Anspruch gemaß § 3 Abs. 1 Satz 1 IZG-SH bzw. § 2 Abs. 1 VIG. Es handelt sich 

hierbei im Grundsatz um einen vöraussetzungslösen Anspruch auf Införmatiönszugang, der 

vön “jedermann” geltend gemacht werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vöm 25. Juni 2015 – 7 C

1/14 –, juris Rn. 37; BVerwG, Urteil vöm 29. August 2019 – 7 C 29/17 –, juris Rn. 14). 

Bei den begehrten Införmatiönen handelt es sich um amtliche Införmatiönen bzw. Umwelt- 

öder Verbraucherinförmatiönen und der Antrag wurde bei einer införmatiönspflichtigen 

Stelle gestellt.

Es greifen auch keine Ausschlussgrunde, die dem Anspruch auf Införmatiönszugang 

entgegenstehen könnten. Die Behörde, der es öbliegt, das Vörliegen vön Ausschlussgrunden 

darzulegen, hat sich in angemessener Frist sachlich hierzu nicht pösitiöniert. Im Ubrigen ist 

das Eingreifen pötentieller Ausschlussgrunde nicht ersichtlich. Jedenfalls uberwiegt das 

Införmatiönsinteresse.



Kontrollbericht zu Gänsehof Kai Petersen [#230833]  
Von: ▍██████
An:  "Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung"  
<verbraucherschutz@jumi.landsh.de> 
Datum:  9. Oktober 2021 17:30 
Via:  E-Mail 
URL:  https://fragdenstaat.de/a/230833#nachricht-635967 
Betre ff : Kontrollbericht zu Gänsehof Kai Petersen [#230833] 

Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die Herausgabe folgender Informationen:

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen
Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattgefunden:
Gänsehof Kai Petersen
Koogstraße 2
25980 Sylt-Ost

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die
Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Abweichend vom untenstehenden, vorgefertigten Text bitte ich um eine
Antwort per Briefpost.

Ich stütze meinen Antrag auf Informationszugang auf § 1 des Gesetzes zur
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz - VIG). Bei den von mir begehrten
Informationen handelt es sich um solche nach § 2 Abs. 1 VIG. 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe bestehen aus diesseitiger Sicht nicht.
Sollten dem Informationsanspruch dennoch Hinderungsgründe
entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese unverzüglich mit Rechtsgründen
mitzuteilen. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von Behörden- oder
Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) in den Dokumenten vor
Übermittlung zu schwärzen. 

Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen von den
Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder
anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder mehreren
solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die Herausgabe des
entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts – unabhängig davon, wie Ihre
Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig“ oder
„schwerwiegend“). 

Der Anspruch auf Zugang zu den beantragten Informationen ist mittlerweile
höchstrichterlich bestätigt. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem

FragDenStaat [#230833]

Anlage K 1



Grundsatzurteil vom 29. August 2019 (Az. 7 C 29.17) den
Informationsanspruch nach dem VIG gestärkt und ausgeführt, dass es Ziel
des Verbraucherinformationsgesetzes ist, eine umfassende und zeitnahe
Verbraucherinformation zu gewährleisten. Zuletzt hat der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (u.a. in VGH 10 S 1891/19) in
gleich sieben Entscheidungen zu „Topf Secret“ klargestellt, dass
Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf die Ergebnisse der
lebensmittelrechtlichen Kontrollen in Betrieben haben und auch eine
mögliche Verö ffentlichung der erlangten Informationen dem nicht
entgegensteht. Es entspricht nach Au ffassung des VGH der ausdrücklichen
Zwecksetzung des § 1 VIG, den Markt transparenter zu gestalten.

Meines Erachtens handelt es sich nach § 7 Abs. 1 VIG auch um eine
gebührenfreie Auskunft. Sollte die Auskunftserteilung Ihres Erachtens
gebührenp fl ichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die
Höhe der Kosten anzugeben. Mit Verweis auf § 4 Abs. 2 VIG bitte ich Sie, mir
die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines
Monats zugänglich zu machen. Ich bitte um eine Antwort in elektronischer
Form (E-Mail). Sollten Sie nicht zuständig sein, leiten Sie meine Anfrage bitte
an die zuständige Behörde weiter. Ich weise Sie daraufhin, dass eine
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im Sinne von § 5 Abs.
2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn betro ff ene Dritte ausdrücklich nach
einer O ff enlegung fragen. In diesem Fall erkläre ich mich mit der
Datenweitergabe einverstanden und bitte um Weiterbearbeitung des Antrags.
Ich bitte um Empfangsbestätigung und danke Ihnen für Ihre Mühe! 

Mit freundlichen Grüßen

██████

-- 
Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de
versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem
Internet-Portal verö ff entlicht.
Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen
im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/

FragDenStaat [#230833]



Von:  Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung  
< █████████ ██████████████████████████████  
Verbraucherschutz und Gleichstellung) 
An:  "<< Anfragesteller/in >>" < ███████████ @fragdenstaat.de> 
Datum:  19. Oktober 2021 08:42 
Via:  E-Mail 
URL:  https://fragdenstaat.de/a/230833#nachricht-637952 
Betre ff : AW: [EXTERN] Kontrollbericht zu Gänsehof Kai Petersen 
[#230833] Anhänge:  

image001.png 

Sehr geehrte ████

Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz ist bei uns eingegangen.

Die für die Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlichen Informationen liegen
bei der Lebensmittelüberwachungsbehörde des Kreises Nordfriesland. Wir
haben Ihre Anfrage daher mit dieser Mail dorthin weitergeleitet.

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit und solange dies für
die Durchführung des Antragsverfahrens erforderlich ist.

Alle Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und
Ihren diesbezüglichen Rechten können Sie unter folgendem Link einsehen: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/
GesundheitVerbraucherschutz/Verbraucherschutz/Service/Datenschutz/
documents/Ds_Antrag_ohne_Wsp.html

Mit freundlichen Grüßen

████

[Titel: Logo der Landesdachmarke und Logo 75 Jahre Land Schleswig-
Holstein - Beschreibung: Logo der Landesdachmarke und Logo 75 Jahre
Land Schleswig-Holstein]
Ministerium für Justiz, Europa und
Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung II 4 - Verbraucherschutz -
Muhliusstraße 38
Postversand nur über: Lorentzendamm 35
24103 Kiel

Verbraucherschutz@jumi.landsh.de <mailto:Verbraucherschutz@jumi.landsh.de>

Für Hinweise zum Datenschutz klicken Sie bitte hier<https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/GesundheitVerbraucherschutz/
Verbraucherschutz/Service/Datenschutz/documents/Datenschutz.html >.

• 
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Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang

für elektronisch verschlüsselte Dokumente.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: ██████████  [#230833]

< ████████████ █████████████████████████████████████

>  Gesendet: Samstag, 9. Oktober 2021 17:30

An: Verbraucherschutz JUMI

<Verbraucherschutz@jumi.landsh.de<mailto:Verbraucherschutz@jumi.landsh.de>>  

Betre ff: [EXTERN] Kontrollbericht zu Gänsehof Kai Petersen [#230833]

Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die Herausgabe folgender Informationen:

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen
Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattgefunden:

Gänsehof Kai Petersen

Koogstraße 2

25980 Sylt-Ost

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die
Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Abweichend vom untenstehenden, vorgefertigten Text bitte ich um eine
Antwort per Briefpost.

Ich stütze meinen Antrag auf Informationszugang auf § 1 des Gesetzes zur
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz - VIG). Bei den von mir begehrten
Informationen handelt es sich um solche nach § 2 Abs. 1 VIG.

Ausschluss- und Beschränkungsgründe bestehen aus diesseitiger Sicht nicht.
Sollten dem Informationsanspruch dennoch Hinderungsgründe
entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese unverzüglich mit Rechtsgründen
mitzuteilen. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von Behörden- oder
Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) in den Dokumenten vor
Übermittlung zu schwärzen.

FragDenStaat [#230833]



Unter "Beanstandungen" verstehe ich unzulässige Abweichungen von den
Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder
anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder mehreren
solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die Herausgabe des
entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig davon, wie Ihre
Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als "geringfügig" oder
"schwerwiegend").

Der Anspruch auf Zugang zu den beantragten Informationen ist mittlerweile
höchstrichterlich bestätigt. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem
Grundsatzurteil vom 29. August 2019 (Az. 7 C 29.17) den
Informationsanspruch nach dem VIG gestärkt und ausgeführt, dass es Ziel
des Verbraucherinformationsgesetzes ist, eine umfassende und zeitnahe
Verbraucherinformation zu gewährleisten. Zuletzt hat der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (u.a. in VGH 10 S 1891/19) in
gleich sieben Entscheidungen zu "Topf Secret" klargestellt, dass
Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf die Ergebnisse der
lebensmittelrechtlichen Kontrollen in Betrieben haben und auch eine
mögliche Verö ffentlichung der erlangten Informationen dem nicht
entgegensteht. Es entspricht nach Au ffassung des VGH der ausdrücklichen
Zwecksetzung des § 1 VIG, den Markt transparenter zu gestalten.

Meines Erachtens handelt es sich nach § 7 Abs. 1 VIG auch um eine
gebührenfreie Auskunft. Sollte die Auskunftserteilung Ihres Erachtens
gebührenp fl ichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die
Höhe der Kosten anzugeben. Mit Verweis auf § 4 Abs. 2 VIG bitte ich Sie, mir
die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines
Monats zugänglich zu machen. Ich bitte um eine Antwort in elektronischer
Form (E-Mail). Sollten Sie nicht zuständig sein, leiten Sie meine Anfrage bitte
an die zuständige Behörde weiter. Ich weise Sie daraufhin, dass eine
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im Sinne von § 5 Abs.
2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn betro ff ene Dritte ausdrücklich nach
einer O ff enlegung fragen. In diesem Fall erkläre ich mich mit der
Datenweitergabe einverstanden und bitte um Weiterbearbeitung des Antrags.
Ich bitte um Empfangsbestätigung und danke Ihnen für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

██████

Anfragenr: 230833
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--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de
versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem
Internet-Portal verö ff entlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen
im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/

FragDenStaat [#230833]


